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Leistungsübersicht – Lead & Retreat 
05.–08. November 2025 
 

Folgende Leistungen sind in der Buchung enthalten: 

 

05.11.2025 

3-Gang Menü im Staudacherhof (Nach Wahl des Küchenchefs. Getränke werden den 

Teilnehmenden separat entsprechend des Verbrauchs in Rechnung gestellt.) 

Übernachtung 

 

06.11.2025 

Frühstück 

Kaffeepause Vormittag (Herzhafte und süße Snacks) 

Mittagessen (Softgetränk sowie Kaffee/Tee inkludiert) 

Schanzenführung 

Kaffeepause Nachmittag (Herzhafte und süße Snacks) 

3-Gang Menü im Staudacherhof (Nach Wahl des Küchenchefs. Getränke werden den 

Teilnehmenden separat entsprechend des Verbrauchs in Rechnung gestellt.) 

Übernachtung 

 

07.11.2025 

Frühstück 

Kaffeepause Vormittag (Herzhafte und süße Snacks) 

Mittagessen (Softgetränk sowie Kaffee/Tee inkludiert) 

Kaffeepause Nachmittag (Herzhafte und süße Snacks) 

Feuerschale beim Klammhaus an der Partnach zum Glühweinempfang (1 Getränk an der 

Glühweinhütte pro Person. Alle weiteren Getränke an der Feuerschale werden den 

Teilnehmenden mit € 5,50 berechnet.) 

Fackelwanderung durch die Partnachklamm 

Hutgrill-Abendessen im Klammhaus (Getränke werden den Teilnehmenden separat 

entsprechend des Verbrauchs in Rechnung gestellt.) 

Übernachtung 

 

08.11.2025 

Frühstück 

Kaffeepause Vormittag (Herzhafte und süße Snacks) 

Mittagessen (Softgetränk sowie Kaffee/Tee inkludiert) 

 

Die Anreise zum Veranstaltungsort erfolgt auf eigene Kosten und ist nicht im 

Teilnahmebeitrag enthalten. 
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Steuertipps 

 

Steuerliche Absetzbarkeit im Überblick* 

 

Für selbstständige Unternehmer:innen & Freiberufler:innen 

👉 Volle Abzugsfähigkeit als Betriebsausgabe möglich. 

 

Für angestellte Führungskräfte (Selbstzahler:innen) 

👉 Kann in der Steuererklärung als Werbungskosten vollständig geltend gemacht werden. 

 

Für angestellte Führungskräfte (wenn das Unternehmen zahlt) 

👉 Die Kosten können vom Unternehmen als Betriebsausgabe angesetzt werden. 

 

 

*Haftungsausschluss für steuerliche Hinweise 

Die auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen und Tipps zu steuerlichen Themen 

dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine steuerliche 

Beratung im Einzelfall dar. 

 

Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte 

übernommen.  

 

Bitte wenden Sie sich bei individuellen steuerlichen Fragestellungen an eine:n 

Steuerberater:in oder eine andere qualifizierte Fachperson. 

 

Für etwaige Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen 

Informationen entstehen, wird keine Haftung übernommen. 

 


